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Novellierung des AmtshaftungsG und des OrganhaftpflichtG; 

I hr Zeichen: 600.013/4-v/ 5/8 3 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
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1) Die. vorgeschlagene Form der dynamischen Ver­

we�sung (nicht mehr: "in der Fass�ng des . . •  " , sondern 
./ 

"zuletzt geändert durc;h . • •  " ) ist sehr ,zu begrüßen. Hin­

gegen k ö n n te k ü n f t i g ! in s 0 1 c h e n F ä 11 e n di e Angabe des 

Bundesgesetzblattes, in dem das Stammgesetz veröffentlicht 

ist, entfallen: Wer �ämlich ein solches Gesetz nachschlagen 

will, wird idR zu einer der vorhandenen GesBtzesausgaben 

greifen. Sollte er sie nicht zur Hand haben, so findet er 

es jedenfalls in der zuletzt angegebenen Novelle. Diese 

Methode würde immer wieder zu - wenn auch geringfügigen -

Verkürzungen der Gesetzestexte führen. 

2) Die Novelle könnte zum Anlaß genommen werden, 

um auch § 3 Abs 1 AHG besser zu fassen: 

a) Der Begriff "grob fahrlässig" wird im allge­

meinen getrennt geschrieben. 

b) Der Ausdruck "Rechtsverletzung ... verübt oder 

verursacht" ist ungewöhnlich: Verübt wird im allgemeinen 

eine Tat, verursacht ein Schaden. Auch umfaßt der Begriff 

des Verursachens wohl auch das Verüben. 
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Eine, wie mir scheint, bessere Fassung des §3 

Abs I AHG könnt lauten: 

"(1) Hat der Rechtsträger dem Geschädigten auf 

Grund dieses Bundesgesetzes den Schaden ersetzt, 

so kann er von denjenigen, die als seine Organe 

gehandelt und den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht h\aben, Rückersatz begehren. 

(2) Hat sich der Organwalter grob fahrlässig ver­

halten, so kann das Gericht aus Billigkeit�grün-

den den Rückersatz mäßigen. " 

3) Zu § 3 Abs I OrganhaftpflichtG: 

a) Auch hier wäre es einfacher zu sagen "aus 

Billigkeitsgründen". 

b) Auch hier sollte davon gesprochen werden, daß 

der Schaden "verursacht" worden ist.i 
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D/Parlamentsdirektion 
S 25-fach) 

Mit freundlichen Grüßen 
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